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mordung aller Familienmitglieder sowie der lange Weg der Rück-
erstattungsverfahren nach Kriegsende. Im Anschluss wird eine 
Diskussion angeboten. Der Eintritt ist frei.

Gefördert von: Landesprogramm „Demokratie, Vielfalt und Welt-
offenheit“ Sachsen-Anhalt
Weitere Informationen finden Sie auf  
www.denken-ohne-gelaender.de
Download Folder als pdf: Programm „Denken ohne Geländer“ 2026

Veranstaltungen 2026 in Storkau (Festplatz)
•	 Wintermarkt am 24.01.2026, ab 16 Uhr
•	 Maifeuer am 02.05.2025, ab 15 Uhr mit Maibaum aufstellen
•	 Oktoberfest 02.10.2026, ab 18 Uhr
Organisiert werden die Feste durch die Gemeinde Storkau, För-
dervereine und die Feuerwehr.
Sven Wegener
Ortsbürgermeister

Einmal zu Fuß um die Welt –  
und jetzt in Tangermünde

Am Sonnabend, dem 24.01.2026, 19:00 Uhr, wird Robby Cle-
mens in der Salzkirche, Zollensteig 20, 39590 Tangermünde 
seine Erlebnisse beim Lauf rund um den Globus live in Foto und 
Film berichten. Clemens war am 3. Januar 2007 zu einer Welt-
umrundung auf eigenen Füßen aufgebrochen. Am 9. November 
2007 lief er in Berlin durch das Brandenburger Tor. Zwischen Start 
und Ziel lagen 13.262 Kilometer – oder anders gesagt, mehr als 
314 Marathons in 311 Tagen, 4 Kontinente, 27 Länder und eine 
Vielzahl von Erlebnissen.

Robby Clemens in Ägypten ...� Foto: Privat (2)

Vorbereitet und durchgeführt wurde der Lauf von der WORL-
DRUN AG Hennigsdorf, die auch die Begleitung durch ein Be-
treuerteam sicherte.
In seiner etwa zweistündigen Veranstaltung wird Robby Cle-
mens von seinen spektakulären Eindrücken berichten. Er erlief 
sich Orte und Sehenswürdigkeiten wie die Felsenstadt Petra, die 
ägyptischen Pyramiden, das indische Taj Mahal und den Grand 
Canyon in Arizona, überquerte am Bosporus die Grenze zwi-
schen Europa und Asien, joggte durch die Hitze in Indien und 
Vietnam und traf auf diesem Wege mit vielen interessanten Men-
schen zusammen.
Über Hochs und Tiefs wird er Live in Foto und Film berichten. Das 
ist weniger meteorlogisch oder geographisch gemeint, obwohl 
sich auch diese Extreme sehen lassen können:
•	 Höchster Punkt der Strecke war der Cottonwood-Pass / USA 

mit 12.126 Fuß über dem Meeresspiegel.
•	 Den tiefsten Punkt der Strecke erreichte Robby mit 420 Meter 

unter Null am Toten Meer,
•	 Mit 51° C im Schatten war es im kalifornischen Death Valley 

/ Tal des Todes am heißesten.
•	 Seinen persönlichen Kältepol erlief sich Robby Clemens in 

der Türkei, als das Thermometer minus 17° C anzeigte.

	» Vereine und Verbände

Für Richtigkeit und Inhalt der eingereichten  
Berichte ist der jeweilige Verfasser verantwortlich. 

Es erfolgt keine Korrektur durch den Verlag.

Die Lesbarkeit von PDF-Dateien kann  
technisch nicht gewährleistet werden.

Bitte reichen Sie daher Ihre Inhalte  
möglichst in Artikelform ein. 

	» Veranstaltungen

Denken ohne Geländer -  
Vortrag in der Salzkirche

Donnerstag, 22.01.2026, 18 Uhr / Salzkirche Tangermünde
GESCHICHTE DER JÜDISCHEN KAUFMANNSFAMILIE CO-
NITZER
Die Buchautorin Dr. Ursula Töller spricht über den Warenhaus-
konzern „M. Conitzer & Söhne“.
Rund um den 27. Januar, den Tag der Befreiung von Auschwitz, 
lädt im Landkreis Stendal ein vielfältiges Programm zu einer 
Woche des Erinnerns und des Denkens ohne Geländer ein. 
Filme, Theaterstücke, Lesungen, Konzerte, Ausstellungen, Vor-
träge und Workshops regen dazu an, ins Gespräch über Tole-
ranz, den Umgang mit Gewalt und Wege des Miteinanders in der 
Gesellschaft zu kommen.

Lieferwagen des Kaufhauses M. Conitzer & Söhne in Branden-
burg um 1910� Foto: Stadtmuseum Brandenburg

Am Donnerstag, dem 22. Januar 2026, beginnt um 18 Uhr in 
der Tangermünder Salzkirche der Vortrag „DIE GESCHICHTE 
EINER JÜDISCHEN KAUFMANNSFAMILIE“. Die Buchautorin 
Dr. Ursula Töller spricht über den Warenhauskonzern M. Conit-
zer & Söhne. Mitglieder der großen jüdischen Familie Conitzer 
gründeten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die 
Jahre zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg hinein mehr 
als 30 Kaufhäuser. Standorte gab es auch in Tangermünde, Sten-
dal und Tangerhütte. Erst vor wenigen Wochen wurden vor dem 
ehemaligen Kaufhaus Conitzer in der Langen Straße 41 vier Stol-
persteine verlegt, die an das tragische Schicksal von Arthur und 
Gertrud Conitzer sowie ihrer Töchter Ursula und Ruth erinnern.
Dr. Ursula Töller beleuchtet in ihrem Vortrag die Geschichte 
des jüdischen Warenhauskonzerns „M. Conitzer & Söhne“, die 
sie in einem Buch aufgeschrieben hat. Schwerpunkte sind die 
Zerschlagung des Konzerns durch die Nationalsozialisten, die 
Ausplünderung der privaten Vermögen, die Vertreibung und Er-
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... und in Indien, Tay Mahal.

Hochs und Tiefs – das sind die Probleme und Erfolge unterwegs, 
so z.B. im tschechischen Kladno, als große Teile der Ausrüstung 
gestohlen worden oder als Robby beim Lauf durch Ungarn und 
Rumänien von Verletzungen geplagt wurde.
Kraft schöpfte er bei seinem Lauf aus dem täglichen Erfolg, wie-
der einen Marathon absolviert zu haben und vor allem aus Be-
gegnungen mit Menschen rund um den Globus.
Robby Clemens und sein Team wurden in vielen Städten und 
Dörfern begeistert als laufende Botschafter Deutschlands emp-
fangen, eine deutsche Fahne war immer dabei. Er trainierte in 
Syrien mit Behinderten, besuchte in Indien Nomadenkinder, war 
erschüttert von My Lai und begeistert vom Grand Canyon und traf 
in Oberhof deutsche Biathleten.
Der emotionale Höhepunkt des Laufes war mit Sicherheit das 
Wiedersehen mit Frau und Tochter, als der Läufer mit seinem 
Team nach zehnmonatiger Trennung in Deutschland ankam.
Wer an diesen und vielen anderen Eindrücken teilhaben möchte, 
sollte sich den 24. Januar 2026, 19:00 Uhr, vormerken, wenn 
Robby Clemens in der Salzkirche Tangermünde live in Foto 
und Film über seine Erlebnisse auf 13.262 Kilometern berichtet.
Robby Clemens
www.robby-clemens.de
Eintritt: VVK 10,00 €, AK 12,00 €
Karten bekommen Sie in der Salzkirche Tangermünde, Dienstag 
bis Sonntag, von 13:00 bis 17:00 Uhr

TENÖRE4YOU Tour 2026 Gala -  
Mitsingkonzert

Grete-Minde-Saal Tangermünde, 30. Januar 2026
Toni Di Napoli & Pietro Pato, einem großen Publikum bereits aus 
Fernsehauftritten in der ARD, RBB, WDR bekannt, laden alle 
Besucher, die Freude am Singen haben, zu einem großartigen 
Konzert mit Liedern die jeder kennt, ein.
Ein spektakuläres Programm, eine Mischung von ausgelassener 
Fröhlichkeit und befreitem Singen, in dem Künstler und Publikum 
zu einem Chor verschmelzen.
Gleichzeitig präsentieren die Tenöre4you selbst in diesem Kon-
zert einige Lieder in perfekter Pop-Klassik Mischung mit grandi-
osem, erstklassigem Live-Gesang in italienischem Gesangsstil.

Tenöre4you� Foto: Veranstalter

Phantastische Songs und eine 
elitäre Licht-Show mit den be-
rühmtesten, legendären Welt-
hits aus Pop, Klassik, Musical & 
Filmmusik wie: – YOU RAISE 
ME UP – CARUSO - VOLARE 
– AZZURRO - MARINA - CAPRI 
FISCHER - MY WAY - BUONA 
SERA - SO EIN TAG, SO WUN-
DERSCHÖN WIE HEUTE - LET 
IT BE – HALLELUJAH - TITA-
NIC – THE CATS – AVE MARIA 
- PHANTOM DER OPER - NES-
SUN DORMA – TIME TO SAY 
GOODBYE und viele mehr. Um 
das Publikum aktiv einzubinden, 
werden Texte angezeigt.
Ein Erlebnis – Gänsehaut pur - 
das alle Erwartungen übertrifft.

Die Tenöre4you arbeiteten bereits auf großen Bühnen gemein-
sam mit Künstlern wie Helmut Lotti, Kim Fisher, Tom Gaebel, 

Sandy Mölling, Anita & Alexandra Hofmann und dem Filmorches-
ter Babelsberg.
Zahlreiche Show Auftritte machten den Namen Tenöre4you 
deutschlandweit bekannt.
Seit nun mehr als 10 Jahren entwickeln und präsentieren die Te-
nöre4you ihr stilvolles und fabelhaftes Gala-Konzertprogramm in 
ganz Deutschland und benachbartem Ausland.
Termin: Freitag, 30. Januar 2026
Beginn: 19:30 Uhr
Auftrittsort: Grete-Minde-Saal, Grete-Minde-Straße 1
Ort: Tangermünde
Kartenvorverkauf: VVK-Stellen vor Ort:
Salzkirche, Zollensteig 20
Tourismus Büro Tangermünde, Markt 2
Rathaus-Buchhandlung, Lange Str.17
In Stendal:
SC Servicecenter, Hallstraße 51
In Havelberg: Serv.Punkt, Schulstraße 8
oder ganz bequem online unter www.tenoere4you.de
und bei allen u. bei allen Eventim VVKs stellen
Eintritt: VVK: ab 24,00€
Konzertinformation und Kartenbestellung unter  
Tel: 0221-39760377

Ich bin für Sie da...

Rainer Knibbe

Ihr Gebietsverkaufsleiter vor Ort

Wie kann ich Ihnen helfen?

knibbe@wittich-winsen.de
www.wittich.de

Anzeigenwerbung | Beilagenverteilung | Drucksachen

Tel.: 0172 5109024

- Anzeige -
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Schmutzige Lieder -  
Comedyshow  

mit Tatjana Meissner & André Kuntze

Samstag, 18. April 2026, 19 Uhr, Grete-Minde-Saal Tanger-
münde
Die Kabarettistin Tatjana Meissner hat bereits etliche Komplikati-
onen ihres Daseins überlebt:
Autos ohne Airbags und Gurte, Kinderbetten, gestrichen mit Far-
ben voll Blei und Kadmium, Opas Beetumrandung aus Wellas-
best- überlebt!
Außerdem: zwei Gesellschaftssysteme, Spahns Maßnahmenka-
talog, Lauterbachs Hanffreigabe und einen Ampelausfall- über-
lebt!
Und nicht zuletzt: 55 Bühnenjahre als Ballettmädchen, Showgirl, 
Moderatorin, Autorin und Kabarettistin – alles überlebt!

� Foto: Veranstalter

Aus diesem Anlass lädt die En-
tertainerin ihre Zuschauer zu 
ihrer 65. Überlebensparty ein 
und verspricht „Schmutzige Lie-
der“.
Zusammen mit dem ebenfalls 
jubilierenden und exzellenten 
Musiker André Kuntze wird die 
„Femme fatale der immer noch 
andauernden Midlifecrisis“ alles 

Konzertlesung in der Salzkirche Tangermünde

14. Februar 2026, 19:00 Uhr – „Am Abend Mancher Tage“ – 
Ein Dialog zwischen Rockballaden und Poesie
Die poetische Konzertlesung „Am Abend mancher Tage“ ist ein 
Dialog zwischen emotionalen Balladen der Rockmusik und aus-
gewählten Texten der Weltliteratur.
Dieser bewegende Mix aus Songs, Poesie und multimedialen 
Effekten ist eine Hommage an die Kraft positiver Gedanken-
spiele. In ihrer Kombination aus leidenschaftlichem Gesang und 
szenischer Lesung präsentieren Wolfgang Brückner und Kerstin 
Wenzel-Brückner die Gedanken und Visionen berühmter Künstler 
aus Musik und Literatur. Emotionale Balladen der Rockmusik tre-
ten dabei in einen unerwarteten Dialog mit ausgewählten Texten 

der Weltliteratur. So treffen die Gedanken von > Lessing, Ber-
tolt Brecht, Hermann Hesse, Mark Twain, Khalil Gibran, Ludwig 
Hirsch u.a. auf die Visionen von Musikern wie > John Lennon, 
Paul McCartney, Cat Stevens, Eric Clapton, Karat, Karussell, Lift 
und Dirk Michaelis. Eine emotionale und vielschichtige Konzert-
lesung voller Optimismus.
Besetzung: WolKe X Texte: Kerstin Wenzel-Brückner Gesang: 
Wolfgang Brückner
Web: www.wolke-x.de
Eintritt: 18,00 €
Karten bekommen Sie in der Salzkirche Tangermünde, Dienstag 
bis Sonntag, von 13:00 bis 17:00 Uhr

darbieten, was sich in 25 Jahren ihrer hormongetriebenen Co-
medy- Karriere angesammelt hat: von Dauerbrennern wie „Mach 
mir den Tiescher“ und „Hitzewallung“, über zu recht Vergesse-
nes wie das „Eisprunglied“ oder „Gammelfleischparty“, bis hin 
zu Meissners Lieblingssongs wie „Die weißen Pferde sind müde“ 
und „Wie Mama“!
Freuen Sie sich auf zwei Stunden voll glücklicher Erinnerungen 
an alte Zeiten und erstaunliche Sichtweisen aus dem Heute auf 
einige Ereignisse der letzten Jahrzehnte.
Mit ihrer Jubiläumsshow bietet Meissner auch ihren Zuschauern 
musik- und humortherapeutische Hilfe. Denn Singen stärkt den 
Kreislauf, macht, glücklich und verlängert das Leben.
Singen Sie „Schmutzige Lieder“! Tatjana Meissner macht Sie mit 
diesem Programm unsterblich!
Alle Infos zu Tatjana Meissner auch unter: www.tatjana-meissner.de

WERBUNG UNTER WWW.WITTICH.DE
DURCHSTARTENG
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Am 23. November 2025 begingen 21 Tangermünder Freiwillige 
gemeinsam den Mitzvah Day bei einem Arbeitseinsatz auf dem 
jüdischen Friedhof. Igor Pisseski vom Vorstand des Landesver-
bandes jüdischer Gemeinden in Sachsen-Anhalt bat darum, 
Baumschnitt- und Aufräumarbeiten auf dem jüdischen Friedhof 
durchzuführen. Er ist dafür verantwortlich, dass die 60 überwie-
gend verwaisten jüdischen Friedhöfe in Sachsen-Anhalt gepflegt 
werden. Er war zuvor extra nach Tangermünde gereist, um mit 
Petra Hoffmann nicht nur die notwendigen Arbeiten zu bespre-
chen, sondern ihr auch Mützen, T-Shirts und Arbeitshandschuhe 
für die Teilnehmer zu übergeben.

Jüdischer Friedhof

Der Tangermünder jüdische Friedhof ist seit 1941 geschlossen 
und verwaist. Die letzte Bestattung auf ihm war die von Paul 
Bernhard im Januar 1941. (An ihn erinnert ein Stolperstein vor 
dem Haus Lange Straße 20.) Ein Zeitungsfoto aus dem Jahre 
1939 zeigt ihn noch in einem gepflegten Zustand. Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde die Stadtverwaltung von Tangermünde 
von der sowjetischen Militär-Administration dazu verpflichtet, den 
jüdischen Friedhof zu pflegen. Welche Regeln und Bräuche dabei 
einzuhalten sind, schien damals niemand zu wissen. Alte Fotos, 
die vermutlich in den 1960er Jahren aufgenommen wurden, zei-
gen den Friedhof über und über mit Blumen bepflanzt. In den 
folgenden Jahrzehnten erfolgten keine Pflegearbeiten mehr. Der 
Friedhof verwilderte zunehmend, diente Kindern als Abenteuer-
spielplatz und sogar die Wasserleitungen für die Molkerei wurden 
quer hindurch verlegt.

Jüdischer Friedhof 1997

Erst nach der Schändung des jüdischen Friedhofs im Sommer 
1997 setzte ein Umdenken ein und es begannen die ersten Auf-
räumarbeiten durch ein Bataillon der Bundeswehr aus Havelberg. 
Grabsteine wurden aufgerichtet, einige mussten zusammengefügt 
werden und auch etliche wild gewachsene Bäume wurden gefällt.
Jedoch eine riesige Eibe und eine zu einem kleinen Wäldchen 
herangewachsene Eiben-Hecke breiteten ihre ausladenden 
Äste weiterhin aus, die inzwischen die Oberfläche von einigen 
Grabsteine massiv beschädigt hatten. Vor allem sie sollten beim 
Arbeitseinsatz beseitigt werden. In Windeseile wurden alle stören-
den Äste entfernt und zu einem riesigen Haufen zusammengetra-
gen. Auch Müll, der immer mal wieder über die Friedhofsmauer 
geworfen wird, wurde von den Stadtführerkindern aufgesammelt.
Viele Hände – schnelles Ende! Innerhalb kürzester Zeit war die 

	» Aktuelles

Gemeinsam für andere - Arbeitseinsatz auf 
dem Tangermünder jüdischen Friedhof

Mehr als 2.000 Freiwillige – Juden und Nicht-Juden - sind jedes 
Jahr am jüdischen sozialen Aktionstag für gute Taten („Mitzvah 
Day“) in Deutschland aktiv, um sich für ihre Mitmenschen einzu-
setzen. Weltweit spenden etwa 40.000 Menschen ihre Zeit, um 
unsere Welt ein Stück weit besser zu machen. Sie bringen Hilfe 
und Freude dorthin, wo sie nötig sind. An diesem Tag geht es 
ausdrücklich nicht um Geld, sondern darum, in der Gemeinschaft 
zu erleben, dass jeder – wirklich jeder – unsere Welt ein kleines 
Stück besser machen kann und wie einfach das sein kann. Das 
können Besuche bei Kranken und Senioren, Projekte mit Ge-
flüchteten, das Sammeln von Lebensmitteln für Obdachlose, das 
Pflanzen von Bäumen oder Ähnliches sein.
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Aus dem Sonderförderprogramm Sirenen 
des Landes Sachsen-Anhalt 2025 hat die 
Stadt Tangermünde über den Landkreis 
Stendal hierfür eine Festbetragsförde-

rung in Höhe von 17.350 € erhalten. Ferner wurden Eigenmittel 
der Stadt Tangermünde eingesetzt.

	» Pressemitteilungen

Wohnpark Tangermünde  
feiert 100. Geburtstag

Mit vielen Überraschungen und einem großen Familientreffen hat 
Johanna Helen Feind in diesem Jahr ihren besonderen Ehrentag 
gefeiert: Am 6. Dezember 2025 ist die Bewohnerin des Humanas-
Wohnparks Tangermünde 100 Jahre alt geworden.

Zu ihrem 100. Geburtstag wurde Johanna Helen Feind (M.) vom 
Team des Humanas-Wohnparks Tangermünde und Humanas-Ge-
schäftsführer Fabian Biastoch u.a. mit einem Ständchen, Blumen 
und der traditionellen Glas-Medaille überrascht.� Foto: Humanas (2)

Ein fröhliches Geburtstagsständchen und liebevolle Präsente 
erwarteten Johanna Helen Feind gleich am Morgen ihres 100. 
Geburtstages, als sie vom Team des Humanas-Wohnparks Tan-
germünde überrascht wurde. Außerdem hatten die Kolleginnen 
und Kollegen für die Geburtstagsbewohnerin ein großes Plakat 
mit Glückwünschen gestaltet und auch die Geschäftsführung 
gratulierte ihr persönlich. „Frau Feind hat ein Jahrhundert voller 
Veränderungen erlebt und sich immer behauptet”, sagte Fabian 
Biastoch und überreichte im Namen von Humanas die traditio-
nelle Glasmedaille zum 100. Geburtstag. „Es ist uns eine große 
Freude, ihr zu diesem besonderen Anlass gratulieren zu dürfen.“

Und auch die Nachbarinnen und Nachbarn im Wohnpark wurden 
überrascht, denn es gab zu Beginn des feierlichen Tages ein be-
sonderes Frühstück mit Canapés, Obst und Sekt. Später gab es 
für Johanna Helen Feind zudem noch eine große Feier mit ihren 
Kindern, Enkeln und Urenkeln sowie ehemaligen Arbeitskollegin-
nen, Bekannten und Freunden bei ihrer Tochter.

Zu ihrem 100. Geburtstag hat Johanna Helen Feind im Humanas-
Wohnpark Tangermünde eine große Geburtstagstorte bekommen.

Arbeit erledigt und der Friedhof erscheint nun wesentlich gepfleg-
ter. Alle Teilnehmer des Arbeitseinsatzes waren sehr zufrieden 
mit dem Ergebnis. Jeder von ihnen - ob alt oder jung - ging mit 
dem guten Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, nach Hause.

Text/Fotos: Petra Hoffmann

	» Verwaltungsinformationen

Einladung zur 16. Sitzung des Stadtrates
Sehr geehrte Einwohner der Stadt Tangermünde,
zur 16. Sitzung des Stadtrates am Mittwoch, dem 28. Januar 
2026, 19:00 Uhr, im Sitzungssaal der Stadtverwaltung, Lange 
Straße 61, Tangermünde lade ich Sie recht herzlich ein.
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte der Tagespresse.
gez. Björn Malycha
Vorsitzender des Stadtrates

Hundesteuer
Für das Jahr 2026 werden keine Hundesteuerbescheide ver-
sandt. Die in 2025 erstellten Bescheide sind sogenannte Dauer-
bescheide und gelten fort.
Dies bedeutet, dass es keine Erinnerung o.ä. mehr vor dem Fäl-
ligkeitstermin der Steuer gibt!
Die Steuerpflichtigen müssen selbst auf den Termin der Fälligkeit 
achten (bei Quartalszahlern ist der erste Termin der 15.02.2026).
Falls noch nicht geschehen, kann jederzeit ein SEPA-Lastschrift-
mandat erteilt werden, damit die Steuer pünktlich durch die Stadt-
kasse eingezogen werden kann.
Ein weiterer Hinweis: auch die zuletzt zugeteilten Hundesteuer-
marken behalten weiterhin ihre Gültigkeit.
Für Rückfragen stehen die Mitarbeiter des Ordnungsamtes zur 
Verfügung, telefonisch unter 039322-93269 oder per E-Mail ord-
nungsamt@tangermuende.de.
Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Fengler
Sachgebietsleiterin

Stadt Tangermünde
Amt für öffentliche Ordnung und Kultur

Neue Sirenenanlage für Miltern
Die Stadt Tangermünde errichtet im Ortsteil Miltern eine neue 
Sirenenanlage. Diese wird als 16 m hohe Mastanlage ausgeführt 
und hat ihren Standort zentral in der Ortslage in der Nähe der 
Bushaltestelle.
Über diese Sirene kann zukünftig die Warnung der Bevölkerung 
bei Großschadenslagen oder Katastrophen erfolgen. Auch eine 
Alarmierung der örtlichen Feuerwehr ist damit möglich. Weiterhin 
ist auch die Ausgabe von Sprachnachrichten zur Information der 
Bevölkerung möglich, was den Mehrwert bei der Nutzung der 
Sirene nochmals erhöht.
Die deutliche Wahrnehmbarkeit des Sirenensignals ist im gesam-
ten Ortsteil gewährleistet und sichert so die verlässliche Warnung 
der Bevölkerung.
Die Errichtung dieser Sirene erfolgt gemäß dem „Sirenenkonzept 
für die Stadt Tangermünde“, welches der Stadtrat der Stadt Tan-
germünde am 15.12.2021 einstimmig beschlossen hat.
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historische Brücke zu sichern. Das Tragwerk ermöglicht es, die 
Brücke vorerst zu benutzen, doch es bedarf dringend einer dau-
erhaften Restaurierung und Stabilisierung.

Warum wir Ihre Hilfe brauchen
Der Gründerverein Stadtstiftung Tangermünde setzt sich aktiv 
dafür ein, das historische Erbe der Stadt zu bewahren. Die Sa-
nierung der Roßfurth-Brücke ist eine aufwendige und kostenin-
tensive Aufgabe, die nur mit Ihrer Unterstützung realisiert werden 
kann. Es braucht Fachleute, Ingenieure und Handwerker, die mit 
viel Erfahrung und Feingefühl der Handwerkskunst die Brücke 
restaurieren und stabilisieren, ohne dabei die umliegenden Ge-
bäude und das historische Umfeld zu gefährden.

So können Sie helfen
Jede noch so kleine Spende hilft dabei, die Roßfurth-Brücke 
zu erhalten und die notwendigen Arbeiten zu finanzieren. Der 
Gründerverein Stadtstiftung Tangermünde sorgt dafür, dass 
Ihre Spende zielgerichtet für die Restaurierung und Sicherung 
der Brücke verwendet wird. Sowohl auf Stiftersteinen als auch 
durch eine Spendertafel werden die Helfer genannt. Gemeinsam 
können wir dafür sorgen, dass dieses wertvolle Stück Stadtge-
schichte nicht verloren geht und für kommende Generationen 
erhalten bleibt.
Bitte spenden Sie, um die Roßfurth-Brücke zu retten und damit 
ein Stück unserer Stadthistorie zu bewahren! Ihr Beitrag ist von 
hohem Wert für unsere Stadt.
Bürgermeister Stefan Schilm gratulierte als Gast dem alten und 
neuen Vorstand des Vereins am späten Abend der Jahreshaupt-
versammlung am 20.11. im historischen Rathaus und lobte das 
bürgerschaftliche Engagement mit großem Dank.

Spendenkonto:
Stadtstiftung Tangermünde
IBAN: DE58 8109 3054 0002 1342 41
Verwendungszweck: „ Roßfurt“
Danke für Ihre Unterstützung!
Text/Fotos: Erik Weber

Ein neuer Auwald entsteht
Naturschutzbund Deutschland (NABU) Kreisverband Stendal e. V.
Bucher Querstraße 22, 39590 Tangermünde/ OT Buch
Kreisverband Stendal e.V.

Ausheben der Pflanzlöcher für 
die Hochstamm-Bäume� Foto: 
Dr. Peter Neuhäuser (2)

Baumpflanzung legt Grund-
stein für zukünftige Harthol-
zaue
Mit der Pflanzung von 20 jungen 
Hochstamm-Bäumen ist Mitte 
November ein wichtiger Schritt 
zur Entwicklung einer neuen 
Hartholzaue an der Elbe bei 
Buch auf dem Bölsdorfer Haken 
erfolgt. Die Maßnahme des 
NABU Kreisverbandes Sten-
dal e.V. wurde von der NABU-
Stiftung Nationales Naturerbe 
gefördert und knüpft an bereits 
bestehende Aktivitäten im Ge-
biet an. Bereits 2022 wurden auf 
einer angrenzenden 10 Hektar 
großen Fläche –
unterstützt durch die Tanger-
münder Ärzteschaft – 50 Bäume 

gesetzt, die sich inzwischen sehr erfreulich entwickelt haben.

Die Jubilarin wurde am 6. Dezember 1925 in Kaltvorwerk (Polen) 
geboren und lebte dann in Gohre. Nach ihrer Hochzeit im Jahr 
1950 ist Johanna Helen Feind nach Arneburg gezogen und war 
in der Finanzbuchhaltung tätig, arbeitete ab 1961 als Buchhalterin 
bei der LPG. Für die heute 100-Jährige stand die Familie stets im 
Mittelpunkt. Neben zwei Kindern, hat sie drei Enkelkinder und drei 
Urenkel, die sie regelmäßig besuchen – selbst wenn dafür Wege 
aus Hildesheim oder Dresden zurückgelegt werden müssen.
„Frau Feind hat ihre Familie immer zusammengehalten und war 
für sie da”, erzählt Christian Blumrodt, der als Pflegefachkraft in 
Tangermünde auch zu den Gratulierenden gehört. „Sie ist eine Per-
sönlichkeit, die weiß, was sie will und seit ihrem Einzug vor fast vier 
Jahren ein fester Teil unseres Wohnparks geworden ist.”
Im Alltag sieht sich Johanna Helen Feind gern Dokumentationen 
über fremde Länder an und genießt die Gemeinschaft mit den an-
deren Bewohnerinnen und Bewohnern. Auf die Frage, was sie sich 
für die Zukunft wünsche, antwortete die 100-Jährige schlicht und 
zufrieden: „Ich wünsche mir Gesundheit für die kommenden Jahre.“

Mit vielen Gesprächen, Erinnerungen und 
einer fröhlichen Atmosphäre war es ein 
rundum gelungener, außergewöhnlicher 
Tag. Bewohnerinnen und Bewohner als 
auch das Team von Tangermünde und Hu-

manas wünschen Johanna Helen Feind weiterhin Gesundheit, Le-
bensfreude und viele schöne Momente im neuen Lebensjahrhundert.

Rettet die Roßfurth-Brücke in Tangermünde!

Aufruf von der Jahreshauptversammlung des Gründungs-
vereins der Stadtstiftung e.V.
Die schmale Roßfurth-Brücke für Fußgänger und Radfahrer in 
Tangermünde, ein wahres Wahrzeichen unserer Stadt, ist in 
ernsthafter Gefahr. Jahrzehntelange Witterungseinflüsse und 
die natürliche Alterung des Bauwerks haben dazu geführt, dass 
die Brücke heute als einsturzgefährdet gilt. Steine fielen schon 
aus dem sehr flachen Brückenbogen. Doch es gibt Hoffnung! 
Dank des Engagements des Gründervereins Stadtstiftung Tan-
germünde und mit Hilfe der Stadt konnte ein temporäres abstüt-
zendes Holztragwerk installiert werden, das es ermöglicht, die 
Brücke weiterhin wenigstens darunter zu passieren. Aber das ist 
nur ein erster Schritt – die langfristige Sicherung der Brücke er-
fordert Ihre Unterstützung.

Die Roßfurth-Brücke – ein his-
torisches Erbe
Die Roßfurth-Brücke wurde vor 
langer Zeit erbaut und hat seit-
dem nicht nur den Blick von der 
Elbseite auf die Marienkirche 
in Tangermünde geprägt, son-
dern ist auch ein wichtiges Kul-
turdenkmal. Ihre Konstruktion 
zeugt von der Ingenieurskunst 
ihrer Zeit. Das Wissen darüber, 
wie die Gründung der Brücke 
und die seitlichen Mauern ver-
bunden sind und sich gegen-
seitig stützen, ist heute verloren 
gegangen. Dies erschwert eine 
genaue Einschätzung der Sta-
bilität des Bauwerks und macht 
einen einfachen Abriss oder 
Neubau nahezu unmöglich, 
wie die zuständigen Bauplaner 
schriftlich bestätigten.
Die bewohnten Fachwerkhäu-
ser, die sich in unmittelbarer 
Nähe der Brücke befinden, 
stellen ebenfalls eine zusätzli-
che Herausforderung dar. Ihre 
Fundamente könnten durch 

unvorsichtige Bauarbeiten gefährdet werden. Die Gefahr, dass 
die Gründung der Brücke oder die angrenzenden Häuser bei fal-
schen Eingriffen destabilisiert werden, ist zu groß, um einfache 
Lösungen zu finden.

Abstützendes Holztragwerk ist nicht von Dauer
Dank des Einsatzes aller, konnte das abstützende Holztragwerk 
errichtet werden, das die Roßfurth-Brücke vor Einsturzgefahren 
und weiterem Zerfall bewahrt. Diese Maßnahme ist jedoch nur 
eine Übergangslösung und reicht langfristig nicht aus, um die 
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munalen und regionalen Akteure dienen und die Altmark künftig 
noch stärker als Hanseregion mit klarer Haltung und Profil sicht-
bar machen.

Gruppenbild Netzwerktreffen (von links): Rüdiger Kloth (Hanse-
stadt Seehausen), Bernd Wuttig (Altmarkkreis Salzwedel), Kirstin 
Schwerin (Hansestadt Salzwedel), Susanne Röhr (Hansestadt 
Osterburg), Carla Reckling-Kurz (ART), Mathias Bölt (Hansestadt 
Havelberg), Martin Nahrendorf (Stadt Bismark), Christian Wie-
mann (Altmarkkreis Salzwedel), Lisa Franke (ART), Dirk Gremp-
ler (Landkreis Stendal).� Foto: ART/Grunert
Die Entwicklung des neuen Standortmarketing-Konzepts für die 
Altmark wurde durch das Landesprogramm Sachsen-Anhalt 
REGIO gefördert und wird nun schrittweise gemeinsam mit den 
regionalen Akteuren umgesetzt, um die Hanseregion Altmark 
überregional sichtbar zu machen.
Für weitere Rückfragen zu dieser Pressemeldung steht 
Ihnen gern zur Verfügung:
Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband
Lisa Franke
Tel.: 039322 – 726014 | Fax 039322 – 726 029 |  
E-Mail: management@altmark.de

Die jetzt neu angelegte Pflanzung auf 8 Hektar umfasst die ty-
pischen Arten der Hartholzaue Stieleiche, Esche und Ulme. Sie 
sollen in den kommenden Jahrzehnten zu einem naturnahen, wi-
derstandsfähigen Auenwald heranwachsen. Hartholzauen gehö-
ren zu den artenreichsten und zugleich am stärksten bedrohten 
Lebensräumen Mitteleuropas. Flussbegradigungen,
Flächenversiegelung und intensive Nutzung haben dazu geführt, 
dass heute nur noch etwa ein Prozent ihrer ursprünglichen Flä-
chen erhalten ist.
Dabei sind diese Ökosysteme mit ihrer natürlichen Dynamik der 
zeitweisen
Überschwemmungen und des Trockenfallens, sowie ihren 
kleinräumigen Strukturen, von großer Bedeutung für die lokale 
Umgebung. Auwälder gelten als die „tropischen RegenWälder 
Mitteleuropas“, und mit bis 12.000 Tier- und Pflanzenarten sind 
sie ein „Hot Spot“ der Artenvielfalt und Biodiversität.

Setzen der Jungbäume - hier 
eine Esche

Außerdem bieten sie durch 
einen verbesserten Wasser-
rückhalt im Boden sowie der 
Kohlenstoffbindung in der Vege-
tation und vor allem unterirdisch 
in den Wurzelgeflechten eine 
naturnahe Möglichkeit des 
Hochwasser- und Klimaschut-
zes.
Die Pflanzflächen sind Eigen-
tumsflächen des NABU Kreis-
verbandes Stendal e. V.. Sie 
werden zukünftig als Auenwie-
sen genutzt, entweder durch 
extensive Beweidung oder ex-
tensive Mahd. Weitere Maß-
nahmen zur Pflege und der 
nachhaltigen Entwicklung des 
Gebietes sind bereits in Pla-

nung. Hierfür werden sowohl weitere Flächen als auch Gelder 
benötigt.
Der NABU Kreisverband freut sich daher über jede Unterstüt-
zung!
V.i.S.d.P.: Dr. Peter Neuhäuser / Vors.

3. Netzwerktreffen »Regionalmarketing &  
-management« 2025:   

»Vom Konzept zur Kampagne – Weiterent-
wicklung des Standortmarketings Altmark«

Altmärkischer Regionalmarketing- und Tourismusverband
Vertreter der kommunalen Wirtschaftsförderungen trafen 
sich zum 3. Netzwerktreffen „Regionalmarketing & -ma-
nagement Altmark 2025“ in der Landessportschule Sach-
sen-Anhalt in Osterburg. Eingeladen hatte der Altmärkische 
Regionalmarketing- und Tourismusverband (ART).
Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Weiterentwicklung 
des Standortmarketings Altmark – von der strategischen Kon-
zeptphase hin zur konkreten Umsetzungsplanung. Grundlage 
bildet das neue Standortmarketing-Profil, das die „Hanseregion 
Altmark“ als verbindendes Identitätsmerkmal in den Vordergrund 
stellt. Ziel ist eine einheitliche Positionierung der Altmark als at-
traktiven Wirtschafts-, Arbeits- und Lebensraum.
Nach einer kurzen Einführung in das Standortmarketing-Konzept 
arbeiteten die Teilnehmenden in einem Workshop zu vier The-
menfeldern:
•	 Rahmenbedingungen: Welche Faktoren fördern oder hemmen 

die Umsetzung des Standortmarketings in den Kommunen?
•	 Anwendung: Wie kann das Konzept in Verwaltung, Wirt-

schaft und öffentlichen Veranstaltungen sichtbar werden?
•	 Finanzierung: Welche realistischen Wege zur Finanzierung 

von Maßnahmen und Kampagnen bestehen?
•	 Kommunikation: Mit welchen Botschaften und über welche 

Kanäle können Zielgruppen wie Investoren, Fachkräfte oder 
Rückkehrer erreicht werden?

Die Arbeit erfolgte in wechselnden Gruppen mit methodischen 
Ansätzen wie Kraftfeldanalyse, Touchpoint-Karte und Mini-Can-
vas. Ziel war es, konkrete Ansätze und Handlungsideen für die 
gemeinsame Weiterentwicklung der Standortkampagne „Altmark 
– Mehr Platz für Entfaltung“ zu erarbeiten.
Die Ergebnisse werden vom ART zusammengeführt und in die 
Umsetzungsplanung der Standortmarketing-Kampagne 2026 
einfließen. Diese soll als gemeinsamer Rahmen für alle kom-

Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten unsere All-
gemeinen Geschäftsbedingungen und die zur Zeit gültige An-
zeigenpreisliste. Für Textveröffentlichungen gelten unsere 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Namentlich ge-
kennzeichnete Artikel geben nicht unbedingt die Mei-
nung der Redaktion wieder. Einsendungen per Mail 
können leider nicht mehr berücksichtigt werden. Bei 
Nichtlieferung ohne Verschulden des Verlages oder 
infolge höherer Gewalt, Unruhen, Störung des Arbeits-
friedens, bestehen keine Ansprüche gegen den Verlag.
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Staatsangehörigkeit, die das 18. Lebensjahr vollendet haben 
maßgeblich. Nach § 58b des Soldatengesetzes können sich 
Frauen und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes 
sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
hierfür tauglich sind. Zum Zweck der Übersendung von Informati-
onsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bundeswehr aufgrund § 58c Abs. 
1 des Soldatengesetzes i. V. m. § 36 Abs. 2 Satz 1 BMG jähr-
lich bis zum 31. März folgende Daten zu Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im nächsten Jahr volljährig werden: Fa-
milienname, Vornamen, gegenwärtige Anschrift.
Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Wi-
derspruch ist bei der Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt bis zu seinem Widerruf.
Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie schrift-
lich beantragen oder durch persönliches Erscheinen unter Vor-
lage Ihres Ausweisdokumentes beim Einwohnermeldeamt der 
der Stadt Tangermünde zu den Öffnungszeiten vornehmen. Eine 
Begründung ist für diese Übermittlungssperren nicht notwendig.

Stadt Tangermünde
Der Stadtrat

Satzung über die Erhebung von Kosten- 
ersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- 
und Sachleistungen der Freiwilligen Feuer-
wehr der Stadt Tangermünde außerhalb der 
unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben 

(Feuerwehrgebührensatzung)

Inhaltsverzeichnis                                                
Präambel

§ 1 Allgemeines
§ 2 Gebührenpflichtige Einsätze und 

Leistungen der Feuerwehr
§ 3 Gebührenschuldner
§ 4 Gebührentarif und Gebührenhöhe
§ 5 Entstehen der Gebührenpflicht und Gebührenschuld
§ 6 Sachkosten
§ 7 Inanspruchnahme privater Unternehmen und Hilfsor-

ganisationen
§ 8 Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung 4
§ 9 Billigkeitsmaßnahmen
§ 10 Sprachliche Gleichstellung
§ 11 Inkrafttreten/Außerkrafttreten
Anlage: Gebührentarif
Aufgrund der §§ 8 Abs. 1 S. 1, 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommunalver-
fassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommunalver-
fassungsgesetz - KVG LSA) in der derzeit gültigen Fassung, des 
§ 22 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes 
Sachsen-Anhalt (Brandschutzgesetz - BrSchG) in der derzeit 
gültigen Fassung sowie der §§ 1, 2 und 5 des Kommunalabga-
bengesetzes (KAG-LSA) in der derzeit gültigen Fassung hat der 
Stadtrat der Stadt Tangermünde in seiner Sitzung am 17.12.2025 
folgende Satzung beschlossen:

§ 1 - Allgemeines
Für Einsätze und Leistungen der Feuerwehr außerhalb der un-
entgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben wird Kostenersatz nach 
§ 22 Abs. 1 und 3 BrSchG in Form von Gebühren und Auslagen 
nach Maßgabe dieser Satzung erhoben. Die öffentliche Einrichtung 
Freiwillige Feuerwehr der Stadt Tangermünde wird durch die Feu-
erwehrsatzung vom 15.10.2020, zuletzt geändert durch die 1. Än-
derungssatzung zur Feuerwehrsatzung vom 02.11.2021, festgelegt.

§ 2 - Gebührenpflichtige Einsätze und  
Leistungen der Feuerwehr

(1) Gebühren werden erhoben für:
1. Einsätze nach § 22 Abs. 1 Satz 1 BrSchG, die vorsätzlich 

oder grob fahrlässig verursacht worden sind,
2. andere als in § 22 Abs. 1 Satz 1 BrSchG genannten Ein-

sätze, die dem abwehrenden Brandschutz (§ 1 Abs. 1 Alt. 2, 
Abs. 3 BrSchG) oder der Hilfeleistung (§ 1 Abs. 1 Alt. 3, Abs. 
4 BrSchG) oder) dienen,

3. freiwillige Einsätze,
4. die Stellung einer Brandsicherheitswache,

	» Amtliche Bekanntmachungen

Stadtverwaltung Tangermünde �  04.12.2025
Haupt- und Personalamt

Zusammenstellung der öffentlichen  
Bekanntmachungen und Beiträge für das 

Amts- und Informationsblatt  
der Stadt Tangermünde

8. Jahrgang, Nr. 001, 15.01.2026
Rubrik Amtliche Bekanntmachungen
•	 Öffentliche Bekanntmachung zur Eintragungsmöglichkeit von 

Übermittlungssperren nach dem Bundesmeldegesetz
•	 Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, Gebühren und 

Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der Freiwilligen Feu-
erwehr der Stadt Tangermünde außerhalb der unentgeltlich zu 
erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehrgebührensatzung)

gez. Stepinski
Mitarbeiterin Haupt- u. Personalamt

Öffentliche Bekanntmachung zur  
Eintragungsmöglichkeit von Übermittlungs-

sperren nach dem Bundesmeldegesetz
Gemäß § 50 Absatz 5 Bundesmeldegesetz (BMG) haben Perso-
nen die Möglichkeit, gegen regelmäßige oder auf Anfrage durch-
zuführende Datenübermittlungen der Meldebehörde Widerspruch 
einzulegen. Ein Widerspruch ist jederzeit im Einwohnermeldeamt 
möglich und gilt bis auf Widerruf.
Die Eintragung der Übermittlungssperre ist gebührenfrei.
Es gibt folgende Widerspruchsmöglichkeiten:
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an öffentlich-
rechtliche Religionsgemeinschaften (§ 42 Abs. 2 und 3 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln Daten Familienangehöriger, die 
nicht derselben oder in keiner öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaft sind, an die öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaf-
ten der anderen Familienangehörigen. Familienangehörige sind der 
Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern 
minderjähriger Kinder. Der Widerspruch verhindert nicht die Über-
mittlung von Daten für Zwecke des Steuererhebungsrechts an die 
jeweilige öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaft.
Widerspruch gegen Datenübermittlungen an Parteien, Wäh-
lergruppen oder Träger von Wahlvorschlägen im Zusammen-
hang mit Wahlen oder Abstimmungen (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. 
m. § 50 Abs. 1 BMG)
Die Meldebehörden erteilen auf Anfrage Parteien, Wählergruppen 
und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit 
Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher und kommunaler Ebene 
in den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten 
Auskunft aus dem Melderegister über die in § 44 Abs. 1 S. 1 be-
zeichneten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten, soweit für 
deren Zusammensetzung das Lebensalter bestimmend ist.
Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus Anlass 
von Alters- und Ehejubiläen an Mandatsträger, Presse oder 
Rundfunk (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 2 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Mandatsträgern, 
Presse oder Rundfunk Auskünfte aus dem Melderegister über 
Alters- und Ehejubiläen. Altersjubiläen sind der 70., jeder fünfte 
weitere Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50. und jedes folgende Eheju-
biläum. Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen 
die betroffene Person gemeldet ist, einzulegen. Der Widerspruch 
eines Ehegatten wirkt auch für den anderen Ehegatten.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Adress-
buchverlage (§ 50 Abs. 5 BMG i. V. m. § 50 Abs. 3 BMG)
Die Meldebehörden übermitteln auf Anfrage Adressbuchverlagen 
Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschrift 
zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Die 
übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden. 
Der Widerspruch ist bei allen Meldebehörden, bei denen die be-
troffene Person gemeldet ist, einzulegen.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das Bundes-
amt für Personalmanagement der Bundeswehr (§ 36 Abs. 2 BMG)
Diese Übermittlungssperre ist nur für Personen mit deutscher 
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§ 9 - Billigkeitsmaßnahmen
(1) Nach Maßgabe des § 13a KAG LSA können die Gebühren 
nach dieser Satzung ganz oder teilweise gestundet werden, 
wenn die Einziehung bei Fälligkeit eine erhebliche Härte für den 
Schuldner bedeuten würde und der Anspruch durch die Stun-
dung nicht gefährdet erscheint.
(2) Ist deren Einziehung nach Lage des Einzelfalles unbillig, kön-
nen sie ganz oder zum Teil erlassen werden.
(3) Die Entscheidung über Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem 
Vorbehalt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähig-
keit im Einzelfall zu sozialverträglichen Belastungen zu gelangen.

§ 10 - Sprachliche Gleichstellung
Personen- und funktionsbezogene Bezeichnungen in dieser Sat-
zung werden verallgemeinernd verwendet und beziehen sich auf 
alle Geschlechter.

§ 11 - Inkrafttreten/Außerkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt zum 01.01.2026 in Kraft.
(2) Am gleichen Tage tritt die Satzung über die Erhebung von 
Kostenersatz, Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sach-
leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde 
außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feu-
erwehrgebührensatzung) vom 28.04.2022 außer Kraft.
Tangermünde, den 18.12.2025�

     

Schilm
Bürgermeister

Anlage zur Satzung über die Erhebung von Kostenersatz, 
Gebühren und Auslagen für Dienst- und Sachleistungen der 
Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Tangermünde außerhalb 
der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben (Feuerwehr-
gebührensatzung)

- Gebührentarif -
lfd. Nr. Gebührentatbestand Gebühr je 

Minute in €
1. Personaleinsatz
1.1 Einsatzkraft 0,20
2. Einsatz von Fahrzeugen (ohne Personal)
2.1 Einsatzleitwagen 0,27
2.2 Löschgruppenfahrzeug/

Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug
0,35

2.3 Hubrettungsfahrzeug 0,63
2.4 Tanklöschfahrzeug 0,41
2.5 Tragkraftspritzenfahrzeug/

Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser
0,17

2.6 Rüstwagen 0,48
2.7 Mannschaftstransportfahrzeug 0,09

5. durch Brandmeldeanlagen ausgelöste Einsätze, ohne dass 
ein Brand vorgelegen hat.

(2) Soweit für Einsätze nach Abs. 1 Kostenersatz nach § 2 Abs. 
3 S. 2 BrSchG
(Nachbarschaftshilfe in mehr als 15 Kilometer Entfernung Luft-
linie von der Gemeindegrenze) zu leisten ist, wird dieser neben 
der Gebühr erhoben.

§ 3 - Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldner bei Leistungen nach § 2 dieser Satzung ist
1. derjenige, dessen Verhalten die Leistungen erforderlich ge-

macht hat; § 7 des Gesetzes über die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung des Landes Sachsen- Anhalt über die Verant-
wortlichkeit von Personen gilt entsprechend;

2. der Eigentümer der Sache oder derjenige, der die tatsächliche 
Gewalt über die Sache ausübt, deren Zustand die Leistungen 
erforderlich gemacht hat; § 8 des Gesetzes über die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung des Landes Sachsen- Anhalt über Ver-
antwortlichkeit von Tieren und Sachen gilt entsprechend;

3. derjenige, in dessen Auftrag oder in dessen Interesse die 
Leistungen erbracht werden;

4. derjenige, der vorsätzlich oder grob fahrlässig grundlos den 
Einsatz einer Feuerwehr auslöst.

5. der Eigentümer der Anlage beim Ausrücken der Feuerwehr 
bei Fehlalarmierung durch Brandmeldeanlagen nach § 2 Nr. 
5 dieser Satzung.

(2) Personen, die nebeneinander dieselbe Gebühr schulden, sind 
Gesamtschuldner.

§ 4 - Gebührentarif und Gebührenhöhe
(1) Gebühren werden nach Maßgabe des als Anlage beigefügten 
Gebührentarifes erhoben. Die Anlage ist Bestandteil der Satzung. 
Soweit Leistungen der Umsatzsteuer
unterliegen, tritt zu den im Gebührentarif festgesetzten Gebühren 
die Umsatzsteuer in der im Umsatzsteuergesetz jeweils festge-
legten Höhe hinzu
(2) Maßgeblich für die Gebührenberechnung ist der Zeitraum vom 
Ausrücken der Feuerwehr aus dem Feuerwehrhaus zum Einsatz 
bis zum Einrücken in das Feuerwehrhaus nach Einsatzende.
(3) Die Gebühr wird bei offensichtlich unnötig hohem Einsatz an 
Personal, Fahrzeugen und Geräten auf der Grundlage der für 
die Leistungserbringung erforderlichen Einsatzkosten berechnet.

§ 5 - Entstehen der Gebührenpflicht  
und Gebührenschuld

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit dem Ausrücken der Feuer-
wehr aus dem Feuerwehrhaus. Dies gilt auch dann, wenn nach 
dem Ausrücken von Feuerwehrkräften der Gebührenpflichtige 
auf die Leistung verzichtet oder sonstige Umstände die Leistung 
unmöglich machen, soweit die Unmöglichkeit nicht von Angehö-
rigen der Feuerwehr zu vertreten ist.
(2) Die Gebührenschuld entsteht mit dem Einrücken der Feuer-
wehr in das Feuerwehrhaus.

§ 6 - Sachkosten
Sachkosten für Verbrauchsmittel und Materialien, wie z.B. 
Schaummittel, Ölbindemittel etc. sowie deren anfallende Entsor-
gung werden zusätzlich zu den Personal- und Fahrzeugkosten in 
voller Höhe berechnet.

§ 7 - Inanspruchnahme privater Unternehmen 
und Hilfsorganisationen

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Tangermünde kann zur 
Unterstützung bei Leistungen im Sinne des § 2 private Unterneh-
men und Hilfsorganisationen (Dritte) beauftragen, wenn die zur 
Aufgabenerfüllung erforderlichen Anlagen, Mittel und Geräte der 
Feuerwehr im Einzelfall nicht ausreichen und deshalb auf die Un-
terstützung von Dritten zurückgegriffen werden muss. Dies gilt ins-
besondere bei außergewöhnlichen und größeren Schadenslagen.
(2) Die Kosten der Beauftragung Dritter trägt der Gebühren-
schuldner nach § 3 dieser Satzung.

§ 8 - Veranlagung, Fälligkeit und Beitreibung
(1) Die Gebühr wird durch Bescheid festgesetzt und ist innerhalb 
eines Monats nach Bekanntgabe fällig, wenn nicht im Bescheid 
ein späterer Zeitpunkt bestimmt wird.
(2) Die Gebühr wird im Verwaltungszwangsverfahren nach dem Ver-
waltungsvollstreckungs-gesetz des Landes Sachsen-Anhalt vollstreckt.

Stendaler Str. 32 • 39590 Tangermünde 

Tel.:	 03	93	22	/	4	50	71	•	Fax:	4	50	72	

E-Mail:	 joerg-jensen@architekt-jensen.de	

Internet:	www.architekt-jensen.de

- Anzeige -
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Amts- und Informationsblatt

Stadt Tangermünde

epaper unter: archiv.wittich.de/5304

Post aktuell 
an alle 

Haushalte

Nachrichten aus Vereinen und Verbänden, Schulen und Kitas sind interessante Nachrichten vor Ort, die gerne 
gelesen werden. All diese Nachrichten werden im Amts- und Informationsblatt Stadt Tangermünde gerne und 
kostenlos abgedruckt. Senden Sie Ihre Dateien bitte an: 

INFOTHEK@TANGERMUENDE.DE

Und in der nächsten Ausgabe können Sie Ihre Informationen gedruckt nachlesen!

29308 Winsen | Am Amtshof 4 | www.wittich.de | Telefon: 0 56 22 - 80 06 74 (Frau Küchmann-Stracke) 

SENDEN SIE UNS GERNE IHRE BERICHTE!

Gerade eine schöne Aktion in der Kita durchgeführt?

Die meisten Tore geschossen?

Interessantes aus den Schulen?

Hinweise auf Veranstaltungen?

Ehrungen oder Verabschiedungen?

Aktuelles aus dem Vereinsleben?

Den größten Fisch gefangen?

Sie können uns alles anvertrauen.Sie können uns alles anvertrauen.
Wir erzählen es auch garantiert weiter. Wir erzählen es auch garantiert weiter. 

Versprochen!Versprochen!
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Jüdischer Friedhof  
wird für die Öffentlichkeit geöffnet

Anlässlich des Holocaust-Ge-
denktages wird am Dienstag, 
27. Januar 2026, ab 13 Uhr der 
Tangermünder jüdische Fried-
hof als Ort der Erinnerung für 
die Öffentlichkeit geöffnet.

Warum ist der 27. Januar Ho-
locaust-Gedenktag?
Seit 1996 ist der 27. Januar in 
der Bundesrepublik Deutsch-
land der Tag des Gedenkens an 
die vielen Millionen Menschen, 
die während der Zeit des Nati-
onalsozialismus entrechtet, ver-
folgt und ermordet wurden. Das 
Datum verweist auf den Tag der 
Befreiung des Konzentrations- 

und Vernichtungslagers Auschwitz am 27. Januar 1945.
Der jüdische Friedhof (Magdeburger Straße 49) ist ein Ort voller 
Geschichte und Geschichten. Eröffnet im Jahre 1744, zeugt er von 
einer Friedhofskultur aus längst vergangener Zeit. Ein Besuch führt 
unausweichlich zur Auseinandersetzung mit den Folgen der Nazi-
Herrschaft für Jüdinnen und Juden im eigenen Heimatort. 
Während der einstündigen Führung ist Gelegenheit, Fragen zu 
stellen und ins Gespräch zu kommen. Männliche Personen dür-
fen den Ort nur mit einer Kopfbedeckung betreten.
Das Putzen von Stolpersteinen am Holocaust-Gedenktag ist 
eine weitere Form des Gedenkens, an der sich jeder aktiv betei-
ligen kann. In Tangermünde wurden inzwischen 15 Stolpersteine 
vor den Häusern Lange Straße 41 (Conitzer), Lange Straße 20 
(Bernhard) und Lange Straße 80 (Markus) verlegt.

In diesem Jahr werden Schulklassen des Tangermünder Pri-
vatgymnasiums und des Diesterweg-Gymnasiums die Stol-
persteine putzen und dabei mehr über das Schicksal dieser 
Tangermünder jüdischen Familien erfahren.
Ansprechpartnerin ist Petra Hoffmann, Tel. 01 52 – 55 88 98 05.

Täglich ein frisch 
gekochtes Mittagessen

Probieren Sie es aus: Telefon 0800-150 150 5 oder 
im Internet unter www.meyer-menue.de

• Täglich 7 leckere Menüs 
 zur Auswahl

• Eine vegetarische Menülinie

• Keine Vertragsbindung und 
 kein Mindestbestellzeitraum

• Wochenend- und 
 Feiertags-Versorgung

• Wechselnde Spezialitäten 
 in unseren Aktionswochen

Kirschallee 1f · 39590 Tangermünde
Tel. 039322/91370 oder 43251

Mail: torwolroehl@web.de

Jetzt als ePaper lesen:
epaper.wittich.de/5304

Tangermünde

Eine Veröffentlichung der WITTICH Medien KG Foto: fotolia.com / Kzenon

Mit Ihrer Anzeige...

allen zeigen, dass Sie

sich jetzt trauen.

Anzeige online aufgeben

wittich.de/hochzeit
Gerne auch telefonisch unter Tel. 05143 668758

Gute Ideen
zur richtigen Zeit
Wir sind für Sie da: info@wittich-winsen.de
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Liebe Parteien,
bitte beachten Sie bei der Einsendung von Artikeln für  
das Mitteilungsblatt folgende wichtige Regelungen:

Trennung von redaktionellen Inhalten und Werbung
•  Artikel, die von politischen Parteien eingereicht werden, dürfen nicht den  

Eindruck erwecken, dass es sich um Werbung handelt, wenn es sich um 
redaktionelle Beiträge handelt. Eine klare Trennung zwischen redaktionellen 
Inhalten und Werbung ist unerlässlich.

•  Beiträge, die einseitig eine politische Agenda fördern oder politische Ziele  
propagieren, könnten als Wahlwerbung eingestuft werden. Solche Artikel 
müssen als bezahlte Anzeige mit Kennzeichnung erscheinen.

Vorgaben für die Kennzeichnung von Werbung
•  Wahlwerbung: Sollten die Inhalte explizit zu einer Wahl oder politischen Handlung 

aufrufen, müssen diese Artikel als bezahlte Anzeige deklariert werden.
•  Vorstellung von Kandidaten: Wird der Kandidat in einem Mitteilungsblatt 

in einem Beitrag als Bewerber für ein politisches Amt vorgestellt und wird  
dieser Artikel im Rahmen eines Wahlkampfs veröffentlicht, muss er als bezahlte 
Anzeige deklariert werden. 

Unparteilichkeit und objektive Darstellung
•  Alle redaktionellen Beiträge müssen auf objektive und unparteiische 

Weise informieren. Verzerrte oder manipulative Darstellungen zuguns-
ten einer bestimmten politischen Richtung sind nicht zulässig.

•  Direkte Aufrufe, eine bestimmte Partei zu wählen oder politische  
Entscheidungen zu treffen, sind im redaktionellen Bereich nicht gestattet, 
sondern müssen als bezahlte Anzeige deklariert werden.

Wahlwerbung außerhalb der Wahlkampfzeit
•  Auch außerhalb von Wahlkampfzeiten gelten besondere Regeln für die Veröf-

fentlichung von Wahlwerbung. Artikel, die Wahlwerbung enthalten, müssen in 
dieser Zeit entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gekennzeichnet werden.

Bitte beachten Sie diese Hinweise, damit es nicht zu  
Missverständnissen kommt.

Wir danken für Ihre Zusammenarbeit!

Hinweise zur Veröffentlichung

von Artikeln durch politische Parteien
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Exklusiv für Neukunden

Jetzt bestellen:
az-online.de/winterbundle
(0 800) 0091 100 (gebührenfrei)

Lieferanschrift:  Herr  Frau

Name/Vorname Geburtsdatum

Straße/Hausnummer

PLZ/Ort Telefon

E-Mail (Bitte unbedingt für die ePaper-Bestellung angeben)

Ich erteile der C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG ein SEPA-Lastschrift:

D E
IBAN

Bank

Kontoinhaber/in

Datum, Unterschrift

Das Porto 
übernehmen 

wir für Sie.

Antwort

C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG
Kundenservice
Gr. Liederner Str. 45

29525 Uelzen

Jetzt bestellen:

  Ja, ich lese das ePaper der Altmark Zeitung für monatlich 30,90 €. Ich erhalte  
das Samsung Galaxy Tab A9+ gratis dazu. Außerdem sichere ich mir einen 
50-€-Expert Gutschein. Die Mindestvertragslaufzeit beträgt 24 Monate.

* Weitere Informationen finden Sie unter az-online.de/weihnachtsbundle. Das Angebot gilt nur für Neukunden, der Ver-
lag behält sich die Aufnahme vor. Die Lieferzeit des Tablets beträgt in der Regel 14 Tage. Für die Auslieferung des Tablets 
wird die Expert Hanse-Verbund GmbH und DPD beauftragt.

Zustellung ab:  Spätester Abobeginn 28.02.2026

Ich bin damit einverstanden, dass mir die C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG

 per Telefon  per elektronischer Post (E-Mail, SMS)

weitere interessante Medienangebote (z.B. Leseproben, Abo-Angebote) unterbreitet.

Hinweis: Die Nutzung meiner Daten für Werbezwecke kann ich jederzeit bei der C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG, 
29525 Uelzen oder unter kundenservice@cbeckers.de mit Wirkung für die Zukunft widersprechen.

Widerrufsrecht: Ich bin berechtigt, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag mittels eindeutiger Erklärung 
(z.B. Brief, Telefax oder E-Mail) zu widerrufen. Der Widerruf ist zu richten an: C. Beckers Buchdruckerei GmbH & Co. KG, Gr. Lie-
derner Str. 45, 29525 Uelzen, Tel. 0800 00 91 100, Fax 0180 11 33 101 (3,9 Cent/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 
€/Min.), E-Mail kundenservice@cbeckers.de. Alle weiteren Informationen zum Widerrufsrecht, inkl. einem Muster-Widerrufs-
formular, das ich verwenden kann, finde ich unter: az-online.de/ueber-uns/widerrufsbelehrung. Hinweise zum Umgang mit 
personenbezogenen Daten sind online abrufbar unter az-online.de/datenschutz.

* 30,90 €/mtl., Laufzeit 24 Monate
Anschließend gehört das Tablet Ihnen  
und das ePaper lesen Sie weiter.

Mit der AMZ  
auf den Winter freuen!

Mit dem digitalen Bundle der Altmark Zeitung:Mit dem digitalen Bundle der Altmark Zeitung:
ePaper  50 € Expert Gutschein  Samsung Galaxy Tab A9+

Smart durch den WinterSmart durch den Winter

Für nur
30,90 €

mtl.*
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Mit unserem Online-Tool in  
nur wenigen Schritten zu Ihrer  
Anzeigenschaltung!

  private & gewerbliche Anzeigen

  zahlreiche Motivvorlagen & 
Gestaltungsmöglichkeiten

 eigene Bilder & Motive  
hochladen und anpassen

  einfache und übersichtliche  
Handhabung

  ganz flexibel von zuhause aus  
und mobil von unterwegs

  Anzeigen archivieren und jederzeit darauf zugreifen

  Zahlung bequem per PayPal, Kreditkarte oder SEPA-Lastschrift

Registrieren Sie sich jetzt online unter anzeigen.wittich.de
Einfach die Eckdaten eingeben und schon können Sie aus unseren Musterkatalogen 
eine Vielzahl an Motiven auswählen, modifizieren oder selbst kreativ werden!

Anzeigen  
online selbst  
gestalten & 
schalten.
So schnell & einfach 
wie noch nie!

Mit uns erreichen  
Sie Menschen.

Einfach QR-Code scannen 
oder anzeigen.wittich.de aufrufen 
und schon kann es losgehen!

Jetzt auch über Tablet & Smartphone möglich!


